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Stadt Osnabrück
D E R  O B E R B Ü R G E R M E I S T E R

Bebauungsplan Nr. 89 - Ölweg, nördlicher Teil - 13. Änderung 
(beschleunigtes Verfahren) 

Textliche Festsetzungen zum Entwurf 
Stand: 21.01.2014

Für diese Bebauungsplanänderung ist die Verordnung über die bauliche Nutzung der 
Grundstücke (Baunutzungsverordnung – BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 
(BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Stärkung der 
Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des 
Städtebaurechts vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548), maßgebend.

Die folgenden textlichen Festsetzungen gelten für den Geltungsbereich dieser Änderung 
zusätzlich zu den Festsetzungen des Bebauungsplanes vom 18.12.1970.

1. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 darf innerhalb des allgemeinen Wohngebietes der höchste 
Punkt von Gebäuden eine Höhe von 90,50 m über NHN (Normalhöhenull) nicht 
überschreiten. Untergeordnete Gebäudeteile wie z.B. Antennen, Geländer und 
Schornsteine bleiben außer Betracht. 

2. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) BauGB sind Pkw-Stellplätze mit mehr als zehn 
Pkw-Einstellplätzen mit standortgerechten Laubbäumen (Hochstamm, Stammumfang 
mindestens 18-20 cm in 1,0 m Höhe über Wurzelhals gleichmäßig zu bepflanzen. 
Dabei ist mindestens ein Baum je angefangene fünf Pkw-Einstellplätze bei 
Einzelreihung bzw. ein Baum je angefangene zehn Pkw- Einstellplätze bei 
Doppelreihung entsprechend den anerkannten Regeln der Technik anzupflanzen, 
dauerhaft zu erhalten und nach Abgang zu ersetzen (dabei ist ein ausreichend 
dimensionierter Wurzelraum von mindestens 12 m³ zu gewährleisten). Die 
Baumscheiben sind gegen Befahren zu sichern.

3. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) BauGB sind Bäume, für die ein 
Erhaltungsgebot   festgesetzt ist, fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu unterhalten. 
Bei Baumaßnahmen im Wurzelbereich dieser Bäume sind Maßnahmen zum 
Baumschutz von einem qualifizierten Garten- und Landschaftsbaubetrieb 
durchzuführen.

a. Ausnahmsweise kann zugelassen werden, dass ein Baum, für den ein 
Erhaltungsgebot festgesetzt ist, gefällt wird, wenn die Standsicherheit des 
Baumes nachweislich gefährdet ist. 

b. Wird ein Baum, für den ein Erhaltungsgebot festgesetzt ist, beseitigt, 
wesentlich beeinträchtigt, zerstört oder aufgrund einer Ausnahme nach 
Buchstabe a. gefällt, ist er durch Pflanzung eines heimischen 
standortgerechten Laubbaumes gleicher Art (Hochstamm, Stammumfang 
mindestens 18-20 cm in 1,0 m Höhe über Wurzelhals) zu ersetzen. Die 
Ersatzpflanzung ist entsprechend den anerkannten Regeln der Technik 
durchzuführen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Stehen private Rechte 
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Dritter einer Ersatzpflanzung an gleicher Stelle entgegen, ist die 
Ersatzpflanzung an anderer Stelle vorzunehmen.

4. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB sind an den in der Planzeichnung mit 
Lärmpegelbereichen (LPB) gekennzeichneten, parallel zu diesen oder in einem Winkel 
bis 90° zu diesen stehenden Gebäudefronten für straßenlärmzugewandte 
Außenbauteile von Gebäuden oder Gebäudeteilen, in den nicht nur zum 
vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmten Räumen, bauliche 
Vorkehrungen zum Schutz vor Verkehrslärm (passiver Schallschutz) zu treffen. Die 
Außenbauteile müssen hinsichtlich der Schalldämmung zum Schutz gegen Außenlärm 
mindestens den Anforderungen der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) an das 
erforderliche resultierende Schalldämmmaß (erf. R’w,res) entsprechen. Hiervon 
können Ausnahmen zugelassen werden, soweit durch eine Sachverständige oder 
einen Sachverständigen der Nachweis erbracht wird, dass geringere 
Schallschutzmaßnahmen ausreichen.

Lärmpegelbereich (LPB) 
nach DIN 4109 maßgeblicher Außenlärmpegel

erforderliches resultierendes 
Schalldämmmaß R´w, res des 

Außenbauteils

III 61 - 65 dB(A) 35 dB für Wohnungen
 30 dB für Büros

5. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB sind im Bereich der straßenlärmzugewandten und im 
Lärmpegelbereich (LPB)  III gelegenen Fassaden Aufenthaltsräume, die zum 
Schlafen genutzt werden, dem Aufenthalt von Kindern dienen oder in denen 
sauerstoffzehrende Heizanlagen aufgestellt werden, mit schallgedämmten 
Lüftungseinrichtungen auszustatten, sofern die Grundrissanordnung keine 
Belüftungsmöglichkeit über die lärmabgewandten Gebäudeseiten zulässt. Die 
Lüftungseinrichtungen sind beim Nachweis der resultierenden Schalldämmmaße der 
Außenbauteile zu berücksichtigen.

Örtliche Bauvorschriften zur Gestaltung gemäß § 84 Niedersächsische Bauordnung:

6. Die Hauptdächer der Hauptgebäude innerhalb des allgemeinen Wohngebietes sind als 
Sattel-, Walm-, Flach- oder Pultdach mit einer Neigung zwischen 0° und 45° 
auszubilden.

Hinweise

1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche 
Bodenfunde gemacht werden, müssen diese der Stadt Osnabrück (Stadt- und 
Kreisarchäologie, Lotter Straße 2, 49078 Osnabrück, Tel. 0541/323-2277 oder -4433) 
unverzüglich gemeldet werden; Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 
vier Werktagen nach Anzeige unverändert zu lassen und vor Zerstörung zu schützen 
(§14 Nds. Denkmalschutzgesetz).

2. Sollten bei Bau- und Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) 
gefunden werden, ist unverzüglich die zuständige Polizeidienststelle, der Fachbereich 
für Bürger und Ordnung der Stadt Osnabrück oder die Zentrale Polizeidirektion 
Hannover, Dez. 23 (Kampfmittelbeseitigungsdienst) zu benachrichtigen.
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3. Sollten sich bei den Erdarbeiten wider Erwarten Kontaminationen (z.B. Aschen, 
Schlacken, Hausmüll, Ölboden oder andere Auffälligkeiten) zeigen, ist unverzüglich die 
Untere Bodenschutzbehörde (Stadt Osnabrück, Fachdienst Ordnungsbehördlicher 
Umweltschutz) zu benachrichtigen.

4. Die Vorschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) sind zu beachten. Zur Vermeidung des Tötungs- und Verletzungsverbots, 
der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und des 
Verbots von erheblichen Störungen während sensibler Zeiten für besonders und streng 
geschützte Arten (vgl. § 7 Abs. 2 Nrn. 13 und 14 BNatSchG) sind insbesondere 
zulässige Gehölzarbeiten (Fällen, Roden, Abschneiden und auf den Stock setzen von 
Bäumen, Hecken, Gebüsch und anderen Gehölzen) nur dann vorzunehmen, sofern 
dabei keine dort vorkommenden Vogel- und Fledermausarten getötet oder erheblich 
gestört werden und mit den Gehölzarbeiten keine Zerstörungen oder 
Beeinträchtigungen von Fortpflanzungen- und Ruhestätten (Vogelnester, Baumhöhlen) 
dieser besonders geschützten Tiere einhergehen. Zulässige Gehölzarbeiten sind in der 
Regel außerhalb der Vogelbrutzeit durchzuführen. Baumhöhlen sind rechtzeitig vor 
Beginn der Arbeiten auf dort lebende Arten zu überprüfen. Sofern ein Tierbesatz in den 
Baumhöhlen nicht sicher ausgeschlossen werden kann, müssen die Fällarbeiten von 
einem artenschutzkundigen Fachmann begleitet werden. Werden Verbotstatbestände 
nach § 44 BNatSchG berührt, ist eine Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 
bzw. eine Befreiung nach § 67 BNatSchG bei der Unteren Naturschutzbehörde zu 
beantragen. 

5. Gemäß § 213 Abs. 1 Nr. 3 Baugesetzbuch (BauGB) handelt ordnungswidrig, wer nach 
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b BauGB als zu erhalten festgesetzte Bäume wesentlich 
beeinträchtigt oder zerstört. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
10.000 EUR geahndet werden.

6. Das auf Dachflächen anfallende Niederschlagswasser kann - unbeschadet der Rechte 
Dritter - über naturnah gestaltete Versickerungsmulden (und/oder Rigolen und/oder 
Versickerungsschächte) auf dem Baugrundstück zur Versickerung gebracht werden. 
Die Versickerungsanlagen sind über Überläufe an die Regenwasserkanalisation (bzw. 
über offene Überläufe an die vorhandene Vorflut) anzuschließen.


